
 

Synopse Beilage […] zur Botschaft […] 
 
StG; Umsetzung Bundesrecht 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Steuergesetz (StG)                   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 651.100 
(Steuergesetz [StG] vom 
15. Dezember 1998) (Stand 
31. Dezember 2017) wird wie 
folgt geändert: 

   

§  17 
2. Wirtschaftliche Zugehörig-
keit 

    

1 Natürliche Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt im Kanton sind 
auf Grund wirtschaftlicher Zu-
gehörigkeit steuerpflichtig, 
wenn sie 

    

a) im Kanton Geschäftsbetrie-
be oder Betriebsstätten un-
terhalten; 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/651.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

b) an Grundstücken im Kanton 
Eigentum, dingliche Rechte 
oder diesen wirtschaftlich 
gleichkommende persönliche 
Nutzungsrechte haben. 

    

c) im Kanton gelegene Grund-
stücke vermitteln oder damit 
handeln. 

c) mit im Kanton gelegenen 
Grundstücken handeln. 

   

2 Natürliche Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt in der Schweiz 
sind auf Grund wirtschaftlicher 
Zugehörigkeit steuerpflichtig, 
wenn sie 

    

a) im Kanton eine Erwerbstä-
tigkeit ausüben; 

    

b) als Mitglieder der Verwal-
tung oder Geschäftsführung 
von juristischen Personen 
mit Sitz oder Betriebsstätte 
im Kanton Tantiemen, Sit-
zungsgelder, feste Entschä-
digungen, Mitarbeiterbeteili-
gungen oder ähnliche Vergü-
tungen beziehen; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) Gläubigerinnen oder Gläubi-
ger beziehungsweise Nutz-
niesserinnen oder Nutznies-
ser von Forderungen sind, 
die durch Grund- oder 
Faustpfand auf Grundstü-
cken im Kanton gesichert 
sind; 

    

d) …     

e) Pensionen, Ruhegehälter 
oder andere Leistungen er-
halten, die auf Grund eines 
früheren öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnis-
ses von einer Arbeitgeberin 
oder einem Arbeitgeber be-
ziehungsweise einer Vorsor-
geeinrichtung mit Sitz im 
Kanton ausgerichtet werden; 

    

f) Leistungen aus schweizeri-
schen privatrechtlichen Ein-
richtungen der beruflichen 
Vorsorge oder aus anerkann-
ten Formen der gebundenen 
Selbstvorsorge mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton er-
halten; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

g) für Arbeit im internationalen 
Verkehr an Bord eines Schif-
fes oder eines Luftfahrzeu-
ges oder bei einem Trans-
port auf der Strasse Lohn 
oder andere Vergütungen 
von einer Arbeitgeberin oder 
einem Arbeitgeber mit Sitz 
oder Betriebsstätte im Kan-
ton erhalten. 

g) für Arbeit im internationalen 
Verkehr an Bord eines Schif-
fes oder eines Luftfahrzeu-
ges oder bei einem Trans-
port auf der Strasse Lohn 
oder andere Vergütungen 
von einer Arbeitgeberin oder 
einem Arbeitgeber mit Sitz 
oder Betriebsstätte im Kan-
ton erhalten […] ; 

   

 h) im Kanton gelegene Grund-
stücke vermitteln. 

   

§  29 
4. Bewegliches Vermögen 

    

1 Steuerbar sind die Erträge 
aus beweglichem Vermögen, 
insbesondere 

    

a) Zinsen aus Guthaben, ein-
schliesslich Kapitalzahlungen 

    

1. aus Versicherungen, die im 
Zusammenhang mit einer 
Erwerbstätigkeit stehen, oder 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2. aus rückkaufsfähigen Kapi-
talversicherungen mit Ein-
malprämie, ausser wenn die-
se Kapitalversicherungen der 
Vorsorge dienen. Als der 
Vorsorge dienend gilt die 
Auszahlung der Versiche-
rungsleistung ab dem vollen-
deten 60. Altersjahr der ver-
sicherten Person auf Grund 
eines mindestens fünfjähri-
gen Vertragsverhältnisses, 
das vor Vollendung des 66. 
Altersjahres begründet wur-
de. In diesem Fall ist die 
Leistung steuerfrei; 

2. aus rückkaufsfähigen Kapi-
talversicherungen mit Ein-
malprämie im Erlebensfall 
oder bei Rückkauf, ausser 
wenn diese Kapitalversiche-
rungen der Vorsorge dienen. 
Als der Vorsorge dienend gilt 
die Auszahlung der Versi-
cherungsleistung ab dem 
vollendeten 60. Altersjahr der 
versicherten Person auf 
Grund eines mindestens 
fünfjährigen Vertragsverhält-
nisses, das vor Vollendung 
des 66. Altersjahres begrün-
det wurde. In diesem Fall ist 
die Leistung steuerfrei; 

   

b) Einkünfte aus der Veräusse-
rung oder Rückzahlung von 
Obligationen mit überwie-
gender Einmalverzinsung 
(globalverzinsliche Obligatio-
nen, Diskont-Obligationen), 
die der Inhaberin oder dem 
Inhaber anfallen; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Betei-
ligungen aller Art (ein-
schliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen 
und dergleichen). Ein bei der 
Rückgabe von Beteiligungs-
rechten im Sinne von Art. 4a 
des Bundesgesetzes über 
die Verrechnungssteuer vom 
13. Oktober 1965 1) an die 
Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft erzielter Ver-
mögensertrag gilt in dem 
Jahr als realisiert, in dem die 
Verrechnungssteuerforde-
rung entsteht; 

    

d) Einkünfte aus Vermietung, 
Verpachtung, Nutzniessung 
oder sonstiger Nutzung be-
weglicher Sachen oder nutz-
barer Rechte; 

    

e) Einkünfte aus Anteilen an 
kollektiven Kapitalanlagen 
mit direktem Grundbesitz, 
soweit die Gesamterträge die 
Erträge aus direktem Grund-
besitz übersteigen; 

    

f) Einkünfte aus immateriellen 
Gütern. 

    

                                                   
1) SR 642.21 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.21/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Der Erlös aus Bezugsrechten 
gilt nicht als Vermögensertrag, 
sofern sie zum Privatvermö-
gen der Steuerpflichtigen ge-
hören. 

    

3 Die Rückzahlung von Einla-
gen, Aufgeldern und Zuschüs-
sen, die von den Inhabern der 
Beteiligungsrechte nach dem 
31. Dezember 1996 geleistet 
worden sind, wird gleich be-
handelt wie die Rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapi-
tal. 

    

§  32 
7. Übrige Einkünfte 

    

1 Steuerbar sind auch     

a) alle andern Einkünfte, die an 
die Stelle des Einkommens 
aus Erwerbstätigkeit treten; 

    

b) einmalige oder wiederkeh-
rende Zahlungen bei Tod 
sowie für bleibende körperli-
che oder gesundheitliche 
Nachteile; 

    

c) Entschädigungen für die 
Aufgabe oder Nichtausübung 
einer Tätigkeit; 

    

d) Entschädigungen für die 
Nichtausübung eines Rechts; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

e) die einzelnen Gewinne über 
Fr. 1‘000.– aus einer Lotterie 
oder einer lotterieähnlichen 
Veranstaltung; 

e) Aufgehoben.    

f) Unterhaltsbeiträge, die eine 
steuerpflichtige Person bei 
Scheidung, gerichtlicher oder 
tatsächlicher Trennung für 
sich erhält, sowie Unter-
haltsbeiträge, die ein Eltern-
teil für die unter seiner elter-
lichen Sorge stehenden Kin-
der erhält. 

    

§  33 
II. Steuerfreie Einkünfte 

    

1 Der Einkommenssteuer sind 
nicht unterworfen: 

    

a) der Vermögensanfall infolge 
Erbschaft, Vermächtnis, 
Schenkung oder güterrechtli-
cher Auseinandersetzung; 

    

b) der Vermögensanfall aus 
rückkaufsfähiger privater Ka-
pitalversicherung, ausge-
nommen aus Freizügigkeits-
policen und Freizügigkeits-
konten; vorbehalten bleibt § 
29 lit. a Ziff. 2; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) Kapitalzahlungen, die bei 
Stellenwechsel von der Ar-
beitgeberin beziehungsweise 
vom Arbeitgeber oder von 
Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge ausgerichtet wer-
den, wenn sie innert Jahres-
frist zum Einkauf in eine Ein-
richtung der beruflichen Vor-
sorge oder zum Erwerb einer 
Freizügigkeitspolice verwen-
det werden; 

    

d) Unterstützungen aus öffent-
lichen oder privaten Mitteln, 
die der Bestreitung des Le-
bensunterhalts dienen; 

    

e) Leistungen in Erfüllung fami-
lienrechtlicher Verpflichtun-
gen, ausgenommen die Un-
terhaltsbeiträge nach § 32 lit. 
f; 

    

f) der Sold für Militär- und Zivil-
schutzdienst sowie das Ta-
schengeld für Zivildienst; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

fbis) der Sold der Milizfeuer-
wehrleute bis zum Betrag 
von jährlich Fr. 10‘000.– für 
Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Erfüllung 
der Kernaufgaben der Feu-
erwehr (Übungen, Pikett-
dienste, Kurse, Inspektionen 
und Ernstfalleinsätze zur 
Rettung, Brandbekämpfung, 
allgemeinen Schadenwehr, 
Elementarschadenbewälti-
gung und dergleichen); aus-
genommen sind Pauschalzu-
lagen für Kader, Funktions-
zulagen sowie Entschädi-
gungen für administrative 
Arbeiten und für Dienstleis-
tungen, welche die Feuer-
wehr freiwillig erbringt; 

    

g) die Zahlung von Genugtu-
ungssummen; 

    

h) Einkünfte auf Grund des 
Bundesgesetzes über Er-
gänzungsleistungen zur Al-
ters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELG) 
vom 19. März 1965 1); 

    

i) Kapitalgewinne aus der Ver-
äusserung von beweglichem 
Privatvermögen; vorbehalten 
bleibt § 96 Abs. 2; 

    

                                                   
1) SR 831.30 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

k) die bei Glücksspielen in 
Spielbanken im Sinne des 
Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 1998 1) erziel-
ten Gewinne. 

k) Gewinne, die in Spielbanken 
mit Spielbankenspielen er-
zielt werden, die gemäss 
dem Bundesgesetz über 
Geldspiele (Geldspielgesetz, 
BGS) 2) vom 29. September 
2017 zugelassen sind, wenn 
diese Gewinne nicht aus 
selbstständiger Erwerbstä-
tigkeit stammen; 

   

 kbis) einzelne Gewinne bis zum 
Betrag von 1 Million Franken 
aus der Teilnahme an Gross-
spielen und aus der Online-
Teilnahme an Spielbanken-
spielen, die jeweils gemäss 
dem BGS zugelassen sind; 

   

 kter) die Gewinne aus Klein-
spielen, die gemäss dem 
BGS zugelassen sind; 

   

l) die einzelnen Gewinne bis zu 
einem Betrag von Fr. 1‘000.– 
aus einer Lotterie oder einer 
lotterieähnlichen Veranstal-
tung. 

l)  einzelne Gewinne bis zu 
einem Betrag von Fr. 1'000.- 
aus Lotterien und Geschick-
lichkeitsspielen zur Verkaufs-
förderung, die gemäss Art. 1 
Abs. 2 Bst. d und e BGS die-
sem nicht unterstehen. 

   

§  39 
4. Privatvermögen 

    

                                                   
1) SR 935.52 
2) SR.XXX.XX 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/935.52/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Bei beweglichem Privatver-
mögen können die Kosten der 
Verwaltung durch Dritte und 
die weder rückforderbaren 
noch anrechenbaren ausländi-
schen Quellensteuern abge-
zogen werden. 

    

2 Bei Liegenschaften im Pri-
vatvermögen können die Un-
terhaltskosten, die Kosten der 
Instandstellung von neu er-
worbenen Liegenschaften, die 
Versicherungsprämien und die 
Kosten der Verwaltung durch 
Dritte abgezogen werden. Den 
Unterhaltskosten sind Investi-
tionen gleichgestellt, die dem 
Energiesparen und dem Um-
weltschutz dienen, soweit sie 
bei der direkten Bundessteuer 
abziehbar sind. 

2 Bei Liegenschaften im Pri-
vatvermögen können die Un-
terhaltskosten, die Kosten der 
Instandstellung von neu er-
worbenen Liegenschaften, die 
Versicherungsprämien und die 
Kosten der Verwaltung durch 
Dritte abgezogen werden. Den 
Unterhaltskosten gleichgestellt 
sind Investitionen, die dem 
Energiesparen und dem Um-
weltschutz dienen, soweit sie 
bei der direkten Bundessteuer 
abziehbar sind, sowie die 
Rückbaukosten im Hinblick auf 
den Ersatzneubau. 

   

 2bis Investitionen und Rückbau-
kosten im Hinblick auf einen 
Ersatzneubau gemäss Ab-
satz 2 sind in den zwei nach-
folgenden Steuerperioden ab-
ziehbar, soweit sie in der lau-
fenden Steuerperiode, in der 
die Aufwendungen angefallen 
sind, steuerlich nicht vollstän-
dig berücksichtigt werden kön-
nen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 …     

4 Abziehbar sind ferner die 
Kosten denkmalpflegerischer 
Arbeiten, welche die steuer-
pflichtige Person auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften, im 
Einvernehmen mit den Behör-
den oder auf deren Anordnung 
hin vorgenommen hat, soweit 
diese Arbeiten nicht subventi-
oniert sind. 

    

5 Für Grundstücke des Privat-
vermögens können an Stelle 
der tatsächlichen Kosten und 
Prämien folgende Pauscha-
labzüge geltend gemacht wer-
den: 

    

a) für Gebäude, die zu Beginn 
der Steuerperiode oder beim 
Eintritt in die aargauische 
Steuerpflicht bis und mit 10 
Jahre alt sind: 10 % des ge-
samten Mietrohertrages; 

    

b) für Gebäude, die zu Beginn 
der Steuerperiode oder beim 
Eintritt in die aargauische 
Steuerpflicht über 10 Jahre 
alt sind: 20 % des gesamten 
Mietrohertrages. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

6 Die Steuerpflichtigen können 
in jeder Steuerperiode und für 
jede Liegenschaft zwischen 
dem Abzug der tatsächlichen 
Kosten und dem Pauschalab-
zug wählen. 

    

§  40 
5. Allgemeine Abzüge 

    

1 Von den Einkünften werden 
abgezogen: 

    

a) die privaten Schuldzinsen im 
Umfange der nach den 
§§ 29, 29a und 30 steuerba-
ren Vermögenserträge und 
weiterer Fr. 50'000.–; 

    

b) die dauernden Lasten sowie 
40 % der bezahlten Leibren-
ten; 

    

c) die Unterhaltsbeiträge an 
den geschiedenen, gericht-
lich oder tatsächlich getrennt 
lebenden Eheteil sowie die 
Unterhaltsbeiträge an einen 
Elternteil für die unter dessen 
elterlicher Sorge stehenden 
Kinder, nicht jedoch Leistun-
gen in Erfüllung anderer fa-
milienrechtlicher Unterhalts- 
oder Unterstützungspflichten; 

    



- 15 - 
 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

d) die gemäss Gesetz, Statut 
oder Reglement geleisteten 
Einlagen, Prämien und Bei-
träge zum Erwerb von An-
sprüchen aus der Alters-, 
Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung und aus 
Einrichtungen der beruflichen 
Vorsorge; 

    

e) Einlagen, Prämien und Bei-
träge zum Erwerb von ver-
traglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der ge-
bundenen Selbstvorsorge im 
Sinn und im Umfang des 
Bundesgesetzes über die be-
rufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) vom 25. Juni 1982 1); 

    

f) die Prämien und Beiträge für 
die Erwerbsersatzordnung, 
die Arbeitslosenversicherung 
und die obligatorische Un-
fallversicherung; 

    

                                                   
1) SR 831.40 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.40/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

g) als Pauschalbetrag für Ein-
lagen, Prämien und Beiträge 
für die Lebens-, die Kranken- 
und die nicht unter litera f fal-
lende Unfallversicherung 
sowie für die Zinsen von 
Sparkapitalien der steuer-
pflichtigen Person und der 
von ihr unterhaltenen Perso-
nen: 

    

1. Fr. 4'000.– für verheiratete 
Personen, die in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter 
Ehe leben; 

    

2. Fr. 2'000.– für die übrigen 
Steuerpflichtigen; 

    

h) Fr. 600.– vom Erwerbsein-
kommen, das der eine Ehe-
teil unabhängig vom Beruf, 
Geschäft oder Gewerbe des 
andern Eheteils erzielt. Der 
gleiche Abzug von Fr. 600.– 
kann bei erheblicher Mitar-
beit des einen Eheteils im 
Beruf, Geschäft oder Gewer-
be des andern Eheteils vor-
genommen werden; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

i) die Krankheits- und Unfall-
kosten der steuerpflichtigen 
Person und der von ihr un-
terhaltenen Personen, soweit 
die steuerpflichtige Person 
diese Kosten selber trägt und 
diese 5 % der um die Auf-
wendungen nach den §§ 35–
40 verminderten steuerbaren 
Einkünfte übersteigen; 

    

ibis) die behinderungsbedingten 
Kosten der steuerpflichtigen 
Person oder der von ihr un-
terhaltenen Personen mit 
Behinderungen im Sinne des 
Bundesgesetzes über die 
Beseitigung von Benachteili-
gungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behinder-
tengleichstellungsgesetz, 
BehiG) vom 13. Dezember 
2002 1), soweit die steuer-
pflichtige Person diese Kos-
ten selber trägt; 

    

k) die Mitgliederbeiträge und 
Zuwendungen an die steuer-
befreiten politischen Parteien 
bis zum Gesamtbetrag von 
Fr. 10'000.– pro Steuererklä-
rung; 

    

l) …     

                                                   
1) SR 151.3 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/151.3/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

m) die Lohn- und Lohnneben-
kosten für Lernende in eid-
genössisch anerkannten Be-
rufen, die in privaten Haus-
halten ausgebildet werden, 
wenn kein Abzug gemäss Li-
tera n geltend gemacht wird. 
Der Regierungsrat regelt die 
Höhe der Abzüge durch Ver-
ordnung; 

    

n) die nachgewiesenen Kosten, 
höchstens jedoch 
Fr. 10'000.–, für die Drittbe-
treuung jedes Kindes, wel-
ches das 14. Altersjahr noch 
nicht vollendet hat und mit 
der steuerpflichtigen Person, 
die für seinen Unterhalt 
sorgt, im gleichen Haushalt 
lebt, soweit diese Kosten in 
direktem kausalem Zusam-
menhang mit der Erwerbstä-
tigkeit, der Ausbildung oder 
der Erwerbsunfähigkeit der 
steuerpflichtigen Person ste-
hen. Der Maximalbetrag gilt 
für Verhältnisse mit einem 
Vollzeitpensum; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

o) 5 % von den einzelnen Ge-
winnen aus Lotterien und lot-
terieähnlichen Veranstaltun-
gen (§ 32 Abs. 1 lit. e), je-
doch höchstens Fr. 5‘000.– 
als Einsatzkosten; 

o) 5 % als Einsatzkosten von 
den einzelnen Gewinnen aus 
der Teilnahme an Geldspie-
len, die nicht gemäss § 33 
Abs. 1 lit. kbis

–l steuerfrei 
sind, jedoch höchstens 
Fr. 5000.-. Von den einzel-
nen Gewinnen aus der Onli-
ne-Teilnahme an Spielban-
kenspielen gemäss § 33 
lit. kbis werden die vom Onli-
ne-Spielerkonto abgebuch-
ten Spieleinsätze im Steuer-
jahr, jedoch höchstens 
Fr. 25'000.- abgezogen. 

   

p) die Kosten der berufsorien-
tierten Aus- und Weiterbil-
dung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum 
Gesamtbetrag von Fr. 
12‘000.–, wenn 

    

1. ein erster Abschluss auf der 
Sekundarstufe II vorliegt; o-
der 

    

2. das 20. Lebensjahr vollendet 
ist und es sich nicht um die 
Ausbildungskosten bis zum 
ersten Abschluss auf der Se-
kundarstufe II handelt. 

    

§  63 
2. Wirtschaftliche Zugehörig-
keit 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Juristische Personen mit Sitz 
oder mit tatsächlicher Verwal-
tung ausserhalb des Kantons 
sind steuerpflichtig, wenn sie 

    

a) Teilhaberinnen an Ge-
schäftsbetrieben im Kanton 
sind; 

    

b) im Kanton Betriebsstätten 
unterhalten; 

    

c) an Grundstücken im Kanton 
Eigentum, dingliche Rechte 
oder diesen wirtschaftlich 
gleichkommende persönliche 
Nutzungsrechte haben. 

c) an Grundstücken im Kanton 
Eigentum, dingliche Rechte 
oder diesen wirtschaftlich 
gleichkommende persönliche 
Nutzungsrechte haben; 

   

 d) mit im Kanton gelegenen 
Grundstücken handeln. 

   

2 Juristische Personen mit Sitz 
und tatsächlicher Verwaltung 
im Ausland sind ausserdem 
steuerpflichtig, wenn sie 

    

a) Gläubigerinnen oder Nutz-
niesserinnen von Forderun-
gen sind, die durch Grund- 
oder Faustpfand auf Grund-
stücken im Kanton gesichert 
sind; 

    

b) im Kanton gelegene Grund-
stücke vermitteln oder damit 
handeln. 

b) im Kanton gelegene Grund-
stücke vermitteln. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  73a 
fbis) Gewinne von juristischen 
Personen mit ideellen Zwe-
cken 

   

 1 Gewinne von juristischen 
Personen mit ideellen Zwe-
cken werden nicht besteuert, 
sofern sie höchstens 
Fr. 20'000.– betragen und 
ausschliesslich und unwider-
ruflich diesen Zwecken ge-
widmet sind. 

   

§  88 
I. Allgemeine Mindeststeuer 

    

1 Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften entrichten 
eine Mindeststeuer. Diese be-
trägt als einfache (100%ige) 
Kantonssteuer Fr. 500.– für 
Kapitalgesellschaften, 
Fr. 100.– für Genossenschaf-
ten und Fr. 5'000.– für interna-
tionale Konzernkoordinations-
zentralen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Neu gegründete Kapitalge-
sellschaften und Genossen-
schaften sind in den ersten 
fünf Jahren nach Gründung 
von der Mindeststeuer befreit. 
Bei Umwandlungen gemäss 
§ 28 Abs. 1 lit. b wird für die 
Berechnung der Fünfjahresfrist 
die Dauer des Bestehens der 
Personenunternehmung ange-
rechnet. 

   

§  99a 
c) Ersatzbeschaffung in einem 
anderen Kanton 

§  99a Aufgehoben.    

1 Wird ein ausserkantonales 
Ersatzgrundstück, dessen Er-
werb zu einem Steuerauf-
schub gemäss den §§ 98 oder 
99 geführt hat, innert fünf Jah-
ren ohne erneute Ersatzbe-
schaffung veräussert, wird der 
im Kanton Aargau aufgescho-
bene Grundstückgewinn nach-
träglich besteuert. Das Recht 
zur nachträglichen Veranla-
gung verjährt fünf Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem das 
ausserkantonale Ersatzgrund-
stück veräussert wurde. 

    

§  117 
4. Abgegoltene Steuer 

§  117 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Der Steuerabzug tritt an die 
Stelle der im ordentlichen Ver-
fahren zu veranlagenden Ein-
kommenssteuern. Vorbehalten 
bleiben die §§ 118 und 119. 

    

§  118 
III. Vorbehalt der ordentlichen 
Veranlagung 
1. Ergänzende ordentliche 
Veranlagung 

§  118 
III. […] Nachträgliche ordentli-
che Veranlagung 
1. Von Amtes wegen 

   

1 Die Quellensteuerpflichtigen 
werden für ihr Einkommen, 
das dem Steuerabzug an der 
Quelle nicht unterworfen ist, 
sowie für ihr Vermögen im or-
dentlichen Verfahren veran-
lagt. Für den Steuersatz gilt § 
19 Abs. 1 sinngemäss. 

1 Personen, die gemäss § 112 
Abs. 1 der Quellensteuer un-
terliegen, werden nachträglich 
im ordentlichen Verfahren ver-
anlag, wenn: 

   

 a) ihr Bruttoeinkommen in ei-
nem Steuerjahr den vom 
Eidgenössischen Finanzde-
partement festgelegten Be-
trag erreicht oder übersteigt; 
oder 

   

 b) sie über Vermögen und Ein-
künfte verfügen, für die sie 
nicht der Quellensteuer un-
terliegen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der nachträglichen ordentli-
chen Veranlagung unterliegt 
auch, wer mit einer Person 
gemäss Absatz 1 in rechtlich 
und tatsächlich ungetrennter 
Ehe lebt. 

   

 3 Personen mit Vermögen und 
Einkünften gemäss Absatz 1 
lit. b müssen das Formular für 
die Steuererklärung bis am 
31. März des auf das Steuer-
jahr folgenden Jahres bei der 
zuständigen Behörde verlan-
gen. 

   

 §  118a 
2. Auf Antrag 

   

 1 Personen, die gemäss § 112 
Abs. 1 der Quellensteuer un-
terliegen und keine der Vo-
raussetzungen gemäss § 118 
Abs. 1 erfüllen, werden auf 
Antrag hin nachträglich im or-
dentlichen Verfahren veran-
lagt. 

   

 2 Der Antrag erstreckt sich 
auch auf den Ehegatten, der 
mit dem Antragsteller in recht-
lich und tatsächlich ungetrenn-
ter Ehe lebt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Antrag muss bis am 
31. März des auf das Steuer-
jahr folgenden Jahres einge-
reicht werden. Beim Wegzug 
aus der Schweiz ist der Antrag 
spätestens im Zeitpunkt der 
Abmeldung einzureichen. 

   

 §  118b 
3. Verhältnis zur Quellensteuer 

   

 1 Die nachträgliche ordentliche 
Veranlagung gilt bis zum Ende 
der Quellensteuerpflicht. 

   

 2 Die an der Quelle abgezoge-
ne Steuer wird zinslos ange-
rechnet. 

   

 3 Erfolgt keine nachträgliche 
ordentliche Veranlagung auf 
Antrag, so tritt die Quellen-
steuer an die Stelle der im or-
dentlichen Verfahren zu veran-
lagenden Steuern des Bundes, 
des Kantons und der Gemein-
de auf dem Erwerbseinkom-
men. Nachträglich werden kei-
ne zusätzlichen Abzüge ge-
währt. 

   

§  119 
2. Nachträgliche ordentliche 
Veranlagung 

§  119 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Übersteigen die dem Steuer-
abzug an der Quelle unterwor-
fenen Bruttoeinkünfte einer 
quellensteuerpflichtigen Per-
son in einem Kalenderjahr den 
durch den Regierungsrat fest-
gelegten Betrag, wird bei 
steuerlichem Wohnsitz oder 
Aufenthalt im Kanton eine 
nachträgliche ordentliche Ver-
anlagung für das gesamte 
Einkommen und Vermögen 
dieser Person und des andern 
Eheteils durchgeführt. Die an 
der Quelle abgezogene Steuer 
wird dabei zinslos angerech-
net. 

    

2 In den Folgejahren wird bis 
zum Ende der Quellensteuer-
pflicht eine nachträgliche Ver-
anlagung für das gesamte 
Einkommen und Vermögen 
auch dann durchgeführt, wenn 
die durch den Regierungsrat 
festgelegte Limite vorüberge-
hend oder dauernd wieder un-
terschritten wird. 

    



- 27 - 
 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Auf die Erhebung der Quel-
lensteuer kann verzichtet wer-
den, wenn die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber oder die 
steuerpflichtige Person hinrei-
chende Sicherheit leistet oder 
wenn die Erhebung der Steuer 
im ordentlichen Verfahren auf 
Grund der gesamten Umstän-
de als gesichert erscheint. 

    

5.2. Quellensteuern für 
natürliche und juristische 
Personen ohne steuer-
rechtlichen Wohnsitz oder 
Aufenthalt in der Schweiz 

5.2. Quellensteuern für 
natürliche Personen ohne 
steuerrechtlichen Wohn-
sitz oder Aufenthalt sowie 
juristische Personen ohne 
Sitz oder tatsächliche 
Verwaltung in der 
Schweiz 

                  

§  120 
Steuerpflicht und Steuerbe-
rechnung 
I. Begriffsbestimmung 

§  120 Aufgehoben.    

1 Als im Ausland wohnhafte 
Steuerpflichtige nach den §§ 
121 ff. gelten natürliche Per-
sonen ohne steuerrechtlichen 
Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz und juristische 
Personen ohne Sitz oder tat-
sächliche Verwaltung in der 
Schweiz. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  121 
II. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer 

    

1 Im Ausland wohnhafte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer werden für ihre Ein-
künfte aus unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit und die an 
deren Stelle tretenden Ersatz-
einkünfte nach den §§ 112 ff. 
an der Quelle besteuert, wenn 
sie 

    

a) für eine Dauer von weniger 
als 30 Tagen beziehungs-
weise als Grenzgängerinnen 
oder Grenzgänger, Wochen-
aufenthalterinnen oder Wo-
chenaufenthalter oder als lei-
tende Angestellte für eine 
Arbeitgeberin oder einen Ar-
beitgeber mit Wohnsitz, Sitz 
oder Betriebsstätte im Kan-
ton in unselbstständiger Stel-
lung erwerbstätig sind; 

    

b) für Arbeit im internationalen 
Verkehr an Bord eines Schif-
fes oder Luftfahrzeuges oder 
bei einem Transport auf der 
Strasse Lohn oder andere 
Vergütungen von einer Ar-
beitgeberin oder einem Ar-
beitgeber mit Wohnsitz, Sitz 
oder Betriebsstätte im Kan-
ton erhalten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1bis Davon ausgenommen sind:    

 a) Die Besteuerung der See-
leute an Bord eines Hoch-
seeschiffes 

   

 b) Einkommen, die der Be-
steuerung im vereinfachten 
Abrechnungsverfahren ge-
mäss § 119a unterliegen. 

   

2 Weisen die Bestimmungen 
eines Doppelbesteuerungsab-
kommens die Steuerhoheit auf 
Einkünften aus unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit und auf 
die an deren Stelle tretenden 
Ersatzeinkünfte von Grenz-
gängerinnen und Grenzgän-
gern unter Anrechnung einer 
auf einen Höchstsatz begrenz-
ten Quellensteuer des Kantons 
dem Wohnsitzstaat zu, so ist 
die Quellensteuer im Kanton 
zu diesem Höchstsatz zu er-
heben. 

    

§  122 
III. Künstlerinnen und Künstler, 
Sportlerinnen 
und Sportler, Referentinnen 
und Referenten 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Im Ausland wohnhafte Künst-
lerinnen und Künstler, Sportle-
rinnen und Sportler sowie Re-
ferentinnen und Referenten 
werden für Einkünfte aus ihrer 
im Kanton ausgeübten persön-
lichen Tätigkeit an der Quelle 
besteuert. 

    

2 Haben sie sich im Kanton für 
eine Tätigkeit von mindestens 
30 Tagen verpflichtet, ist auf 
den Einkünften der Steuerab-
zug an der Quelle nach Mass-
gabe der Bestimmungen über 
die Quellensteuer für auslän-
dische Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nach den §§ 
112 ff. vorzunehmen. 

    

3 Als steuerbare Einkünfte gel-
ten die Bruttoeinkünfte, ein-
schliesslich aller Zulagen und 
Nebenbezüge, nach Abzug 
der Gewinnungskosten. Dazu 
gehören auch Einkünfte und 
Entschädigungen, die nicht 
den Ausführenden selber, 
sondern Dritten zufliessen, die 
deren Tätigkeit organisiert ha-
ben. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

4 An Stelle der tatsächlichen 
Gewinnungskosten kann ein 
Pauschalabzug geltend ge-
macht werden, dessen Höhe 
vom Regierungsrat festgesetzt 
wird. 

4  Die Gewinnungskosten wer-
den pauschal berücksichtigt 
und betragen: 

   

 a) 50 Prozent der Bruttoein-
künfte bei Künstlern 

   

 b) 20 Prozent der Bruttoein-
künfte bei Sportlern und Re-
ferenten 

   

5 Die Steuer beträgt 10 % der 
steuerbaren Einkünfte. 

    

 §  125b 
VIter. Nachträgliche ordentliche 
Veranlagung 
a) Von Amtes wegen 

   

 1 Bei stossenden Verhältnis-
sen, insbesondere betreffend 
die im Quellensteuersatz ein-
berechneten Pauschalabzüge, 
kann unter den vom Eidge-
nössischen Finanzdeparte-
ment festgelegten Vorausset-
zungen von Amtes wegen eine 
nachträgliche ordentliche Ver-
anlagung zugunsten oder zu-
ungunsten der steuerpflichti-
gen Person durchgeführt wer-
den. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  125c 
b) Auf Antrag 

   

 1 Personen, die gemäss § 121 
der Quellensteuer unterliegen, 
können unter den vom Eidge-
nössischen Finanzdeparte-
ment festgelegten Vorausset-
zungen für jede Steuerperiode 
bis am 31. März des auf das 
Steuerjahr folgenden Jahres 
eine nachträgliche ordentliche 
Veranlagung beantragen, 
wenn: 

   

 a) der überwiegende Teil ihrer 
weltweiten Einkünfte, ein-
schliesslich der Einkünfte 
des Ehegatten, in der 
Schweiz steuerbar ist; 

   

 b) ihre Situation mit derjenigen 
einer in der Schweiz wohn-
haften steuerpflichtigen Per-
son vergleichbar ist oder 

   

 c) eine solche Veranlagung 
erforderlich ist, um Abzüge 
geltend zu machen, die in ei-
nem Doppelbesteuerungs-
abkommen vorgesehen sind. 

   

 §  125d 
c) Verhältnis zur Quellensteuer 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1 Erfolgt keine nachträgliche 
ordentliche Veranlagung, tritt 
die Quellensteuer an die Stelle 
der im ordentlichen Verfahren 
zu veranlagenden Steuern des 
Bundes, des Kantons und der 
Gemeinde auf dem Erwerbs-
einkommen. Nachträglich wer-
den keine zusätzlichen Abzü-
ge gewährt. 

   

 2 Die an der Quelle abgezoge-
ne Steuer wird zinslos ange-
rechnet. 

   

 3 Bei Zweiverdienerehepaaren 
kann eine Korrektur des satz-
bestimmenden Erwerbsein-
kommens für den Ehegatten 
vorgesehen werden. 

   

§  126 
VII. Abgegoltene Steuer 

§  126 Aufgehoben.    

1 Der Steuerabzug tritt an die 
Stelle der im ordentlichen Ver-
fahren zu veranlagenden Kan-
tons- und Gemeindesteuern; 
er erhöht sich um die entspre-
chenden Ansätze für die direk-
te Bundessteuer. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  127 
I. Verfahrenspflichten und Haf-
tung 
1. Pflichten der Schuldnerin-
nen und Schuldner der steuer-
baren Leistung 
a) Im Allgemeinen 

    

1 Die Quellensteuern werden 
durch die Schuldnerinnen oder 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung erhoben. 

    

2 Sie sind verpflichtet, sämtli-
che zur richtigen Steuererhe-
bung notwendigen Massnah-
men vorzunehmen, insbeson-
dere 

    

a) vor Auszahlung der steuer-
baren Leistung die Quellen-
steuerpflicht und den an-
wendbaren Tarif festzustel-
len; 

    

b) bei Fälligkeit von Geldleis-
tungen, ungeachtet allfälliger 
Einwände, die geschuldete 
Steuer zurückzubehalten und 
bei andern Leistungen (na-
mentlich Naturalleistungen 
und Trinkgeldern) die ge-
schuldete Steuer von der 
steuerpflichtigen Person ein-
zufordern; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) den Steuerbezug auch dann 
vorzunehmen, wenn die 
steuerpflichtige Person in ei-
nem andern Kanton der Be-
steuerung unterliegt; 

c) den Quellensteuerabzug 
auch dann vorzunehmen, 
wenn die steuerpflichtige 
Person in einem andern Kan-
ton der Besteuerung unter-
liegt; 

   

d) mit dem Kantonalen Steuer-
amt über die der Quellenbe-
steuerung unterworfenen 
Personen periodisch abzu-
rechnen und die Quellen-
steuern fristgerecht abzulie-
fern; 

    

e) der steuerpflichtigen Person 
eine Aufstellung oder eine 
Bestätigung über die Höhe 
des Steuerabzuges auszu-
stellen; 

    

f) steuerpflichtige Personen, 
die der nachträglichen or-
dentlichen Veranlagung 
(§ 119) unterliegen, dem 
Kantonalen Steueramt all-
jährlich unaufgefordert zu 
melden; 

f) Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

g) die anteilsmässigen Steuern 
auf im Ausland ausgeübten 
Mitarbeiteroptionen zu ent-
richten. Die Arbeitgeberin 
schuldet die anteilsmässige 
Steuer auch dann, wenn der 
geldwerte Vorteil von einer 
ausländischen Konzernge-
sellschaft ausgerichtet wird. 

    

3 Zur Kontrolle der Steuerer-
hebung haben die Schuldne-
rinnen oder Schuldner der 
steuerbaren Leistung dem 
Kantonalen Steueramt Einblick 
in alle erforderlichen Unterla-
gen zu gewähren und auf Ver-
langen mündlich oder schrift-
lich Auskunft zu erteilen. 

    

§  128 
b) Haftung 

    

1 Schuldnerinnen oder Schuld-
ner der steuerbaren Leistung 
haben für Steuerausfälle und 
für Verstösse gegen die Ablie-
ferungspflicht einzustehen. 

    

2 In gleicher Weise haftet, wer 
die Darbietung von Künstlerin-
nen und Künstlern, Sportlerin-
nen und Sportlern sowie Refe-
rentinnen und Referenten in 
der Schweiz veranstaltet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Ist der Schuldner der steuer-
baren Leistung eine juristische 
Person, so haften subsidiär die 
Mitglieder der Verwaltung und 
alle mit der Geschäftsführung 
oder mit der Liquidation be-
fassten Personen für die Ent-
richtung der Quellensteuer 
solidarisch. 

   

 §  129a 
Notwendige Vertretung 

   

 1 Die Steuerbehörden können 
von einer steuerpflichtigen 
Person mit Wohnsitz oder Sitz 
im Ausland verlangen, dass 
sie einen Vertreter in der 
Schweiz bezeichnet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Personen, die gemäss 
§ 125c eine nachträgliche or-
dentliche Veranlagung bean-
tragen, müssen die erforderli-
chen Unterlagen einreichen 
und eine Zustelladresse in der 
Schweiz bezeichnen. Wird 
keine Zustelladresse bezeich-
net oder verliert die Zustella-
dresse während des Veranla-
gungsverfahrens ihre Gültig-
keit, gewährt die zuständige 
Behörde der steuerpflichtigen 
Person eine angemessene 
Frist für die Bezeichnung einer 
gültigen Zustelladresse. Läuft 
diese Frist unbenutzt ab, tritt 
die Quellensteuer an die Stelle 
der im ordentlichen Verfahren 
zu veranlagenden Steuer auf 
dem Erwerbseinkommen. 
§ 187 Abs. 2 gilt sinngemäss. 

   

§  131 
II. Erhebung der Quellensteuer 
im interkantonalen Verhältnis 
1. Ausserkantonale Steuer-
pflichtige 

§  131 
II. Erhebung der Quellensteuer 
im interkantonalen Verhältnis 

   

1 Bei steuerpflichtigen Perso-
nen mit Wohnsitz oder Aufent-
halt in einem andern Kanton 
überweist das Kantonale 
Steueramt die eingegangenen 
Steuerbeträge der Steuerbe-
hörde des Wohnsitz- oder 
Aufenthaltskantons. 

1 Der Schuldner der steuerba-
ren Leistung berechnet und 
erhebt die Quellensteuer ge-
mäss diesem Gesetz in fol-
genden Fällen: 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 a) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 112, die bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung ihren 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt im Kanton 
haben; 

   

 b) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 121 Abs. 1 lit. a, die bei 
Fälligkeit der steuerbaren 
Leistung ihren Wochenauf-
enthalt im Kanton haben; 

   

 c) für Personen gemäss den 
§§ 121 sowie 123 bis 125a, 
wenn er bei Fälligkeit der 
steuerbaren Leistung seinen 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt oder seinen 
Sitz oder die Verwaltung im 
Kanton hat; wird die steuer-
bare Leistung von einer Be-
triebsstätte in einem anderen 
Kanton oder von der Be-
triebsstätte eines Unterneh-
mens ohne Sitz oder tatsäch-
liche Verwaltung in der 
Schweiz ausgerichtet, so gilt 
für die Berechnung und die 
Erhebung der Quellensteuer 
das Recht des Kantons, in 
dem die Betriebsstätte liegt; 

   

 d) für Personen gemäss § 122, 
die ihre Tätigkeit im Kanton 
ausüben. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Schuldner der steuerba-
ren Leistung überweist die 
Quellensteuer der zuständigen 
Bezugsbehörde des Kantons 
Aargau. 

   

 §  131a 
Nachträgliche ordentliche Ver-
anlagung 

   

 1 Für die nachträgliche ordent-
liche Veranlagung ist in den 
folgenden Fällen die Veranla-
gungsbehörde nach diesem 
Gesetz zuständig: 

   

 a) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 131 Abs. 1 lit. a, die am 
Ende der Steuerpflicht oder 
der Steuerperiode ihren 
steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt im Kanton 
hatten; 

   

 b) für Arbeitnehmer gemäss 
§ 131 Abs. 1 lit. b, die am 
Ende der Steuerpflicht oder 
der Steuerperiode Wochen-
aufenthalt im Kanton hatten; 

   

 c) für Personen gemäss § 131 
Abs. 1 lit. c, die am Ende der 
Steuerperiode oder der 
Steuerpflicht im Kanton er-
werbstätig waren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Kanton Aargau hat An-
spruch auf allfällige im Kalen-
derjahr an andere Kantone 
überwiesene Quellensteuerbe-
träge. Zuviel bezogene Steu-
ern werden dem Arbeitnehmer 
bzw. der erwerbstätigen Per-
son zinslos zurückerstattet, zu 
wenig bezogene Steuern zins-
los nachgefordert. 

   

 3 Das Kantonale Steueramt 
leistet den anderen schweize-
rischen Steuerbehörden bei 
der Erhebung der Quellen-
steuer unentgeltliche Amts- 
und Rechtshilfe. 

   

§  132 
2. Ausserkantonale Schuldne-
rinnen und Schuldner 

§  132 Aufgehoben.    

1 Die von ausserkantonalen 
Schuldnerinnen und Schuld-
nern nach dem Recht eines 
andern Kantons abgezogene 
und überwiesene Quellen-
steuer wird an die nach die-
sem Gesetz geschuldete 
Steuer angerechnet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Das Kantonale Steueramt 
erstattet der steuerpflichtigen 
Person zu viel geforderte 
Steuern zinslos zurück; zu 
wenig bezogene Steuern wer-
den von dieser zinslos nach-
gefordert. 

    

3 Im Einvernehmen mit den 
beteiligten Kantonen kann die 
Schuldnerin oder der Schuld-
ner der steuerbaren Leistung 
die Steuer nach dem Tarif des 
zuständigen Kantons erheben 
und sie direkt diesem Kanton 
abliefern. 

    

§  133 
III. Verfahren 
1. Durchführung 

    

1 Die Durchführung der Quel-
lenbesteuerung obliegt dem 
Kantonalen Steueramt in Zu-
sammenarbeit mit den 
Schuldnerinnen und Schuld-
nern der steuerbaren Leistung. 

    

2 Zuständig für die ergänzende 
ordentliche Veranlagung nach 
§ 118 sowie für die nachträgli-
che ordentliche Veranlagung 
nach § 119 ist die Veranla-
gungsbehörde der Gemeinde. 

2 Zuständig für die nachträgli-
che ordentliche Veranlagung 
gemäss den §§ 118, 118a, 
125b und 125c ist die Veran-
lagungsbehörde der Gemein-
de. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  134 
2. Entscheid und Rechtsmittel-
verfahren 

    

1 Ist die steuerpflichtige Per-
son, die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung mit dem Steuerabzug 
nicht einverstanden, kann bis 
Ende März des auf die Fällig-
keit der Leistung folgenden 
Kalenderjahres vom Kantona-
len Steueramt ein Entscheid 
über Bestand und Umfang der 
Steuerpflicht verlangt werden. 

1  Die steuerpflichtige Person 
kann von der Veranlagungs-
behörde bis am 31. März des 
auf die Fälligkeit der Leistung 
folgenden Steuerjahres einen 
Entscheid über Bestand und 
Umfang der Steuerpflicht ver-
langen, wenn sie: 

   

 a) mit dem Quellensteuerabzug 
laut Bescheinigung gemäss 
§ 127 nicht einverstanden ist; 
oder 

   

 b die Bescheinigung gemäss 
§ 127 von der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber nicht 
erhalten hat. 

   

 1bis Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung kann von der Veran-
lagungsbehörde bis am 
31. März des auf die Fälligkeit 
der Leistung folgenden Steuer-
jahres einen Entscheid über 
Bestand und Umfang der 
Steuerpflicht verlangen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Gegen einen solchen Ent-
scheid kann die steuerpflichti-
ge Person, die Schuldnerin 
oder der Schuldner der steu-
erbaren Leistung Einsprache 
erheben. 

    

3 Gegen einen Einspracheent-
scheid kann die steuerpflichti-
ge Person, die Schuldnerin 
oder der Schuldner der steu-
erbaren Leistung Rekurs er-
heben. 

    

4 Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung bleibt bis zum rechts-
kräftigen Entscheid zum Steu-
erabzug verpflichtet. 

4 Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung bleibt bis zum rechts-
kräftigen Entscheid verpflich-
tet, die Quellensteuer zu erhe-
ben. 

   

5 Im Übrigen richtet sich das 
Rechtsmittelverfahren nach 
den Bestimmungen des ach-
ten Teils. 

    

§  136 
4. Rückerstattung 

    

1 Die Steuerpflichtigen können 
vom Kantonalen Steueramt zu 
viel abgezogene und abge-
rechnete Quellensteuern direkt 
zurückfordern. Die einzelnen 
Rückerstattungsgründe wer-
den in der Verordnung aufge-
führt. 

    



- 45 - 
 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1bis Hat die Schuldnerin oder 
der Schuldner der steuerbaren 
Leistung einen zu hohen 
Steuerabzug vorgenommen, 
so müssen diese der steuer-
pflichtigen Person die Diffe-
renz zurückzahlen. 

   

2 Die Rückerstattungsansprü-
che sind innert 5 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Steuerabzug erfolgt 
ist, geltend zu machen. 

    

§  137 
5. Bezugsprovision 

    

1 Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung erhält für die Mitwir-
kung eine Bezugsprovision, 
deren Ansatz der Regierungs-
rat festlegt. 

1 Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung erhält für die Mitwir-
kung eine Bezugsprovision 
von 1 bis 2 % des gesamten 
Quellensteuerbetrags, deren 
Ansatz vom Regierungsrat 
durch Verordnung festgelegt 
wird. Für Kapitalleistungen 
beträgt die Bezugsprovision 
1 % des gesamten Quellen-
steuerbetrags, jedoch höchs-
tens Fr. 50.- pro Kapitalleis-
tung für die Quellensteuer von 
Bund, Kanton und Gemeinde. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Verletzt die Schuldnerin oder 
der Schuldner der steuerbaren 
Leistung die Verfahrenspflich-
ten, kann das Kantonale Steu-
eramt die Bezugsprovision 
herabsetzen. Bei Nachforde-
rungen nach § 135 entfällt die 
Bezugsprovision. 

    

§  140 
3. Zahlungsfrist 

    

1 Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung rechnet die Quellen-
steuer auf Ende jedes Monats 
ab und reicht die Abrechnung 
bis zum Ende des der Abrech-
nungsperiode folgenden Mo-
nats dem Kantonalen Steuer-
amt ein. 

1 Die Schuldnerin oder der 
Schuldner der steuerbaren 
Leistung rechnet die Quellen-
steuer auf Ende jedes Monats 
ab und reicht die Abrechnung 
innerhalb einer vom Regie-
rungsrat durch Verordnung zu 
regelnden Frist dem Kantona-
len Steueramt ein. 

   

2 Das Kantonale Steueramt 
kann abweichende Abrech-
nungstermine gestatten. 

    

3 Die Quellensteuern sind in-
nert 30 Tagen nach Zustellung 
der Rechnung zu bezahlen. 

    

§  151 
VI. Aufteilung der Erträge 

    

1 Die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer fällt 

    

a) zu einem Drittel     
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1. an die Gemeinde, in der die 
zuwendende Person Wohn-
sitz oder Aufenthalt hat oder 
bei ihrem Ableben hatte, o-
der in der sie verschollen er-
klärt wurde, respektive 

    

2. an die Gemeinden, in denen 
bei ausserkantonalem 
Wohnsitz oder Aufenthalt die 
steuerbaren Werte liegen, 
respektive 

    

3. an die Sitzgemeinde bei 
Vermögensanfällen aus im 
Kanton gelegenen Betriebs-
stätten; 

    

b) zu zwei Dritteln an den Kan-
ton. 

    

2 Die gleichen Bestimmungen 
finden Anwendung auf die erb-
losen Verlassenschaften, die 
nach Art. 466, 550 und 555 
des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches 1) an den Kanton 
fallen. 

2 Aufgehoben.    

§  169 
IV. Amtspflichten 
1. Ausstandspflicht 

    

                                                   
1) SR 210 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Wer beim Vollzug dieses Ge-
setzes in einer Sache zu ent-
scheiden oder an einer Verfü-
gung oder Entscheidung in 
massgeblicher Stellung mitzu-
wirken hat, ist verpflichtet, in 
den Ausstand zu treten, wenn 
sie oder er 

1 Der Ausstand im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes 
richtet sich nach § 16 des Ge-
setzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz, VRPG) 
vom 4. Dezember 2007 1). 

   

a) an der Sache ein persönli-
ches Interesse hat; 

a) Aufgehoben.    

b) mit einer Partei durch Ehe 
oder eingetragene Partner-
schaft verbunden ist, mit ihr 
eine faktische Lebensge-
meinschaft führt oder mit ei-
ner Partei in gerader Linie 
oder in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grade verwandt 
oder verschwägert ist; 

b) Aufgehoben.    

c) Vertreterin oder Vertreter 
einer Partei ist oder für eine 
Partei in der gleichen Sache 
tätig war; 

c) Aufgehoben.    

d) gemäss § 16 Abs. 1 lit. d 
und e des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege 
(Verwaltungsrechtspflegege-
setz, VRPG) vom 4. Dezem-
ber 2007 2) in der Sache be-
fangen sein könnte. 

d) Aufgehoben.    

                                                   
1) SAR 271.200 
2) SAR 271.200 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Der Ausstandsgrund kann 
von allen am Verfahren Betei-
ligten angerufen werden. 

2 Aufgehoben.    

§  170 
2. Amtsgeheimnis 

    

1 Die mit dem Vollzug dieses 
Gesetzes betrauten oder bei-
gezogenen Personen müssen 
über Tatsachen, die ihnen in 
Ausübung ihres Amtes be-
kannt werden sowie über die 
Verhandlungen in den Behör-
den Stillschweigen bewahren 
und Dritten den Einblick in 
amtliche Akten verweigern. 

    

2 Eine Auskunft einschliesslich 
Gewährung der Akteneinsicht 
ist zulässig, wenn hiefür eine 
gesetzliche Grundlage im 
Bundesrecht oder im aargaui-
schen Recht gegeben ist. 
Fehlt eine solche Grundlage, 
ist eine Auskunft nur zulässig, 
soweit sie im öffentlichen Inte-
resse geboten ist. Über ent-
sprechende Begehren ent-
scheidet das Departement Fi-
nanzen und Ressourcen. 

2 Eine Auskunft einschliesslich 
Gewährung der Akteneinsicht 
ist zulässig, wenn hiefür eine 
gesetzliche Grundlage im 
Bundesrecht oder im aargaui-
schen Recht gegeben ist. 
Fehlt eine solche Grundlage, 
ist eine Auskunft nur zulässig, 
soweit ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse vorliegt. 
Über entsprechende Begehren 
entscheidet das Departement 
Finanzen und Ressourcen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Eine Auskunft ist ferner zu-
lässig an Erbschaftsverwalte-
rinnen oder Erbschaftsverwal-
ter sowie an Willensvollstre-
ckerinnen oder Willensvoll-
strecker über die Steuerschul-
den der Erblasserin oder des 
Erblassers. 

    

§  171 
3. Amtshilfe 

    

1 Die Steuerbehörden erteilen 
den Steuerbehörden des Bun-
des und der andern Kantone 
die benötigten Auskünfte kos-
tenlos und gewähren ihnen auf 
Verlangen Einsicht in amtliche 
Akten. Ist eine Person mit 
Wohnsitz oder Sitz im Kanton 
auf Grund der Steuererklärung 
auch in einem andern Kanton 
steuerpflichtig, gibt die Veran-
lagungsbehörde der Steuer-
behörde des andern Kantons 
Kenntnis von der Steuererklä-
rung und von der Veranla-
gung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1bis Soweit ein überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht, 
kann der Regierungsrat durch 
Verordnung die Steuerbehör-
den generell ermächtigen, be-
stimmten Behörden bestimmte 
Auskünfte zu erteilen oder 
durch Abrufverfahren zugäng-
lich zu machen. 

   

2 Das Departement Finanzen 
und Ressourcen ist befugt, 
den Gerichten und den Ver-
waltungsbehörden des Kan-
tons und der Gemeinden Ak-
teneinsicht zu gewähren oder 
die Steuerbehörden ihnen ge-
genüber zur Erteilung von 
Auskünften zu ermächtigen, 
soweit ein öffentliches Interes-
se besteht. Die gleiche Bewil-
ligung kann für Meldungen an 
Verwaltungs- und Gerichtsbe-
hörden anderer Kantone erteilt 
werden, sofern diese Gegen-
recht halten und sichergestellt 
ist, dass das Amtsgeheimnis 
gewahrt bleibt. Die für die 
Auskünfte notwendigen Daten 
können durch ein elektroni-
sches Abrufverfahren zugäng-
lich gemacht werden. 

2 Das Departement Finanzen 
und Ressourcen ist befugt, 
kantonalen und ausserkanto-
nalen Gerichten und Verwal-
tungsbehörden Akteneinsicht 
zu gewähren oder die Steuer-
behörden ihnen gegenüber zur 
Erteilung von Auskünften zu 
ermächtigen, soweit ein über-
wiegendes öffentliches Inte-
resse besteht. Die für die Aus-
künfte notwendigen Daten 
können durch ein elektroni-
sches Abrufverfahren zugäng-
lich gemacht werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Die Veranlagungsbehörden 
können die Behörden des 
Bundes und der andern Kan-
tone sowie der Bezirke und 
Gemeinden um Amtshilfe er-
suchen. Diese können die 
Veranlagungsbehörde von 
sich aus auf eine vermutete 
unvollständige Veranlagung 
aufmerksam machen. 

    

4 Der Regierungsrat kann die 
Gerichte und die Verwaltungs-
behörden verpflichten, den 
Steuerbehörden von sich aus 
bestimmte, von ihm bezeich-
nete Tatsachen kostenlos zu 
melden. 

    

§  185 
5. Meldepflicht von Dritten 

    

1 Den Veranlagungsbehörden 
müssen für jede Steuerperiode 
eine Bescheinigung einrei-
chen: 

    

a) juristische Personen über 
die den Mitgliedern der Ver-
waltung und anderer Organe 
ausgerichteten Leistungen; 
Stiftungen reichen zusätzlich 
eine Bescheinigung über die 
ihren Begünstigten erbrach-
ten Leistungen ein; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

b) Einrichtungen der berufli-
chen Vorsorge und der ge-
bundenen Selbstvorsorge 
über die den Vorsorgeneh-
merinnen und Vorsorgeneh-
mern oder Begünstigten er-
brachten Leistungen; die 
Meldung von Kapitalzahlun-
gen hat spätestens 30 Tage 
vor der Auszahlung zu erfol-
gen; 

    

c) einfache Gesellschaften und 
Personengesellschaften über 
alle Verhältnisse, die für die 
Veranlagung ihrer Teilhabe-
rinnen oder Teilhaber von 
Bedeutung sind, insbesonde-
re über ihren Anteil an Ein-
kommen und Vermögen der 
Gesellschaft; 

    

d) kollektive Kapitalanlagen 
über die Verhältnisse, die für 
die Besteuerung des direkten 
Grundbesitzes und dessen 
Erträge massgebend sind; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

e) die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, die ihren Ange-
stellten Mitarbeiterbeteiligun-
gen einräumen, über alle für 
deren Veranlagung notwen-
digen Angaben, insbesonde-
re über die geldwerten Vor-
teile aus Mitarbeiterbeteili-
gungen sowie über die Zutei-
lung und die Ausübung von 
Mitarbeiteroptionen. 

e) die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, die ihren Ange-
stellten Mitarbeiterbeteiligun-
gen einräumen, über alle für 
deren Veranlagung notwen-
digen Angaben, insbesonde-
re über die geldwerten Vor-
teile aus Mitarbeiterbeteili-
gungen sowie über die Zutei-
lung und die Ausübung von 
Mitarbeiteroptionen […] ; 

   

 f) Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber über ihre Leistungen 
an die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Form 
eines Exemplars des Lohn-
ausweises oder in einer an-
deren vom Steueramt ge-
nehmigten Form. 

   

2 Den Steuerpflichtigen ist ein 
Doppel der Bescheinigung 
zuzustellen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Die Grundbuchämter melden 
den zuständigen Steuerbehör-
den von Amtes wegen Eintra-
gungen im Grundbuch, die zu 
einer Besteuerung nach die-
sem Gesetz Anlass geben 
können. Mit dieser Melde-
pflicht verbunden ist das Ein-
sichtsrecht der Steuerbehör-
den in die Daten des Grund-
buchs, die sie zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigen, sowie in die ent-
sprechenden Grundbuchbele-
ge. 

    

§  200 
VIII. Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten 

§  200 Aufgehoben.    

1 Gegen Entscheide des Ver-
waltungsgerichtes betreffend 
die in § 1 Abs. 1 lit. a–d vorge-
sehenen Steuern können die 
steuerpflichtigen Personen, 
das Kantonale Steueramt und 
die Eidgenössische Steuer-
verwaltung gestützt auf Art. 73 
Abs. 1 des Steuerharmonisie-
rungsgesetzes 1) Beschwerde 
in öffentlich-rechtlichen Ange-
legenheiten beim Bundesge-
richt erheben. 

    

                                                   
1) SR 642.14 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.14/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Im Quellensteuerverfahren 
steht das Beschwerderecht 
auch der Schuldnerin oder 
dem Schuldner der steuerba-
ren Leistung zu. 

    

§  223a 
3. Natürliche Personen; Vo-
rauszahlungen, Vergütungs- 
und Verzugszinsen 

    

1 Auf Zahlungen, die bis zum 
31. Oktober des Steuerjahres 
geleistet werden, sowie auf 
zuviel bezahlten Steuern wird 
ein Vergütungszins gewährt. 
Offensichtlich übersetzte, nicht 
in Rechnung gestellte Zahlun-
gen können zurückbezahlt 
werden. 

    

2 Auf allen übrigen Steuern 
wird ab dem Datum der Zah-
lung der Vergütungszins ge-
währt, wenn die Steuern zu 
Unrecht gefordert und bezahlt 
worden sind. 

    

3 Auf geschuldeten und gefor-
derten Steuern, die bis zur 
Fälligkeit nicht bezahlt sind, 
wird ohne Mahnung ein Ver-
zugszins erhoben. 

3 Auf geschuldeten und gefor-
derten Steuern, die bis zur 
Fälligkeit nicht bezahlt sind, 
wird ohne Mahnung ein Ver-
zugszins erhoben. In Nach-
steuerfällen richtet sich der 
Beginn der Verzugszinspflicht 
nach der ursprünglichen Fäl-
ligkeit (§ 223 Abs. 1). 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

4 Der Regierungsrat legt für 
jedes Kalenderjahr einen Ver-
gütungs- und einen Verzugs-
zins fest. Vergütungs- und 
Verzugszins dürfen nicht mehr 
als 5 Prozentpunkte auseinan-
der liegen. 

    

 §  234a 
4. Gesetzliches Grundpfand-
recht 

   

 1 Für die Grundstückgewinn-
steuern und für die auf Ver-
äusserungsgewinnen erhobe-
nen Einkommens- und Ge-
winnsteuern steht dem Kanton 
und der Gemeinde ohne Ein-
trag im Grundbuch ein gesetz-
liches Grundpfandrecht zu 
(Art. 836 Abs. 2 des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuchs 
[ZGB] vom 10. Dezember 
1907). 

   

 2 Wird ein aufgeschobener 
Gewinn besteuert, besteht das 
gesetzliche Pfandrecht am 
Grundstück, dessen Veräusse-
rung zur Besteuerung des auf-
geschobenen Gewinns führt. 

   

 3 Die Höhe des gesetzlichen 
Grundpfandrechts ist be-
schränkt auf 10 % des Kauf-
preises, bei Tausch auf 10% 
des Verkehrswertes. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 4 Das Grundpfandrecht darf 
nicht beansprucht werden, 
wenn die veräussernde oder 
die erwerbende Partei in ande-
rer Form Sicherheit leistet. 

   

 5 Für die Eintragung des 
Grundpfands erlässt die Be-
zugsbehörde eine anfechtbare 
Pfandrechtsverfügung. 

   

 6 Die Bezugsbehörde bean-
tragt bei der Abteilungspräsi-
dentin oder beim Abteilungs-
präsidenten des Spezialver-
waltungsgerichts die vorläufige 
Eintragung des Grundpfand-
rechts (Art. 961 ZGB), wenn 
Gründe bestehen, dass die 
Fristen gemäss Art. 836 Abs. 2 
ZGB nicht eingehalten werden 
können. 

   

 7 Die Abgaben und Gebühren 
des Grundbuchamts gehen zu 
Lasten der für den Bezug zu-
ständigen Behörde. 

   

§  254 
VI. Verjährung der Strafverfol-
gung 

    

1 Die Strafverfolgung verjährt:     
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

a) bei Verletzung von Verfah-
renspflichten 2 Jahre und bei 
versuchter Steuerhinterzie-
hung 4 Jahre nach rechts-
kräftigem Abschluss des Ver-
fahrens, in dem die Verfah-
renspflichten verletzt oder 
die versuchte Steuerhinter-
ziehung begangen wurden; 

a) bei Verletzung von Verfah-
renspflichten 3 Jahre und bei 
versuchter Steuerhinterzie-
hung 6 Jahre nach rechts-
kräftigem Abschluss des Ver-
fahrens, in dem die Verfah-
renspflichten verletzt oder 
die versuchte Steuerhinter-
ziehung begangen wurden; 

   

b) bei vollendeter Steuerhinter-
ziehung 10 Jahre nach Ab-
lauf der Steuerperiode, für 
welche die steuerpflichtige 
Person nicht oder unvoll-
ständig veranlagt wurde oder 
der Steuerabzug an der 
Quelle nicht gesetzmässig 
erfolgte, oder 10 Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem eine unrechtmässige 
Rückerstattung oder ein un-
gerechtfertigter Erlass erwirkt 
wurde oder Vermögenswerte 
im Inventarverfahren ver-
heimlicht oder beiseite ge-
schafft wurden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Die Verjährung wird durch 
jede Strafverfolgungshandlung 
gegenüber der steuerpflichti-
gen Person oder gegenüber 
einer der in § 238 genannten 
Personen unterbrochen. Die 
Unterbrechung wirkt gegen-
über jeder dieser Personen. 
Mit jeder Unterbrechung be-
ginnt die Verjährungsfrist neu 
zu laufen; sie kann aber ins-
gesamt nicht um mehr als die 
Hälfte ihrer ursprünglichen 
Dauer verlängert werden. 

2 Die Verjährung tritt nicht 
mehr ein, wenn vor Ablauf der 
Verjährungsfrist ein Strafbefehl 
erlassen wurde (§ 245 Abs. 1). 

   

§  255 
I. Steuerbetrug 

    

1 Wer zum Zweck einer Steu-
erhinterziehung gefälschte, 
verfälschte oder inhaltlich un-
wahre Urkunden wie Ge-
schäftsbücher, Bilanzen, Er-
folgsrechnungen, Lohnaus-
weise und andere Bescheini-
gungen Dritter zur Täuschung 
gebraucht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe oder mit Busse bis 
zu Fr. 30'000.– bestraft. 

1 Wer zum Zweck einer Steu-
erhinterziehung gefälschte, 
verfälschte oder inhaltlich un-
wahre Urkunden wie Ge-
schäftsbücher, Bilanzen, Er-
folgsrechnungen, Lohnaus-
weise und andere Bescheini-
gungen Dritter zur Täuschung 
gebraucht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 3 Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. Eine be-
dingte Strafe kann mit Busse 
bis zu Fr. 10'000.- verbunden 
werden. 

   

2 Die Bestrafung wegen Steu-
erhinterziehung bleibt vorbe-
halten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Liegt eine Selbstanzeige 
nach den §§ 236 Abs. 3 oder 
241a Abs. 1 wegen Steuerhin-
terziehung vor, wird von einer 
Strafverfolgung wegen allen 
anderen Straftaten abgese-
hen, die zum Zweck der Steu-
erhinterziehung begangen 
wurden. Diese Bestimmung ist 
auch in den Fällen nach den 
§§ 238 Abs. 3 und 241a Abs. 3 
und 4 anwendbar. 

    

§  256 
II. Veruntreuung von Quellen-
steuern 

    

1 Wer zum Steuerabzug an der 
Quelle verpflichtet ist und ab-
gezogene Steuern zu eigenem 
oder fremdem Nutzen verwen-
det, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe 
oder mit Busse bis zu Fr. 
30'000.– bestraft. 

1 Wer zum Steuerabzug an der 
Quelle verpflichtet ist und ab-
gezogene Steuern zu eigenem 
oder fremdem Nutzen verwen-
det, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. Eine bedingte Strafe 
kann mit Busse bis zu 
Fr. 10'000.- verbunden wer-
den. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Werden Quellensteuern im 
Geschäftsbereich einer juristi-
schen Person, eines Perso-
nenunternehmens, einer Kör-
perschaft oder einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts verun-
treut, ist Absatz 1 auf die Per-
sonen anwendbar, die für sie 
gehandelt haben oder hätten 
handeln sollen. 

    

3 Die Bestrafung wegen Steu-
erhinterziehung bleibt vorbe-
halten. 

    

4 Liegt eine straflose Selbstan-
zeige wegen Veruntreuung der 
Quellensteuer vor, wird auch 
von einer Strafverfolgung we-
gen allen anderen Straftaten 
abgesehen, die zum Zweck 
der Veruntreuung der Quellen-
steuer begangen wurden. Die-
se Bestimmung ist auch in den 
Fällen nach den §§ 238 Abs. 3 
und 241a Abs. 3 und 4 an-
wendbar. 

    

§  258 
IV. Verjährung der Strafverfol-
gung 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Die Strafverfolgung der 
Steuervergehen verjährt nach 
Ablauf von 10 Jahren, seitdem 
die Täterin oder der Täter die 
letzte strafbare Tätigkeit aus-
geführt hat. 

1 Die Strafverfolgung der 
Steuervergehen verjährt nach 
Ablauf von 15 Jahren, seitdem 
die Täterin oder der Täter die 
letzte strafbare Tätigkeit aus-
geführt hat. 

   

2 Die Verjährung wird durch 
jede Strafverfolgungshandlung 
gegenüber der Täterin bezie-
hungsweise dem Täter oder 
gegenüber einer der in § 238 
genannten Personen unter-
brochen. Die Unterbrechung 
wirkt gegenüber jeder dieser 
Personen. Mit jeder Unterbre-
chung beginnt die Verjäh-
rungsfrist neu zu laufen; sie 
kann aber insgesamt nicht um 
mehr als 5 Jahre verlängert 
werden. 

2 Die Verjährung tritt nicht ein, 
wenn vor Ablauf der Verjäh-
rungsfrist ein erstinstanzliches 
Urteil ergangen ist. 

   

 II.    

 Der Erlass SAR 210.300 (Ein-
führungsgesetz zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch [EG 
ZGB] vom 27. Juni 2017) 
(Stand 1. Januar 2018) wird 
wie folgt geändert: 

   

 §  65a 
Anfall der Erbschaft an das 
Gemeinwesen 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/210.300/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 19.09.2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1 Hinterlässt die Erblasserin 
oder der Erblasser keine Er-
ben, so fällt die Erbschaft zu 
zwei Dritteln an den Kanton 
und zu einem Drittel an die 
Gemeinde, in der die zuwen-
dende Person Wohnsitz oder 
Aufenthalt hat oder bei ihrem 
Ableben hatte, oder in der sie 
verschollen erklärt wurde. 

   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Die Änderungen unter Ziff. I. 
und II. treten am 1. Januar 
2020 in Kraft. 

                  

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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